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das Bet­tina Bannasch in ihrem Beitrag
eingeht. In weiteren literarischen Verar­beitungen

des Themas finden sich sodann

die unterschiedlichsten Spielarten – vom
von der Natur und der Liebe überwältig­ten

und gegen die gesellschaftliche Norm
ankämpfenden Geschwisterpaar bis zum
aus Langeweile und Dekadenz den Ge­schwisterinzest

vollziehenden Paar oder
zum Geschwisterpaar, das sich auf Grund
der gescheiterten Geschlechterliebe findet.

Der Band endet mit einem Artikel Ju­dith

Butlers, der Verwandtschaft als kul­turelles

Konstrukt zu entlarven sucht und
nach den Definitionsmächten fragt, die
hinter Grenzziehungen von Begrif­fen wie
«Verwandtschaft» stehen. Zu Beginn des

21. Jahrhunderts sei die he­tero­sexuelle

Ehe zwar noch immer Dreh- und An­gelpunkt

der akzeptierten repro­duktiven

Be­-ziehungen, gleichwohl sei ein Zerfall
der Ehe als hegemonialer Institu­tion aber
schon klar zu beobachten. Heute existie­ren

bereits viele Familien, deren Nach­kommenschaft

nicht durch biolo­gische

Filiation begründet ist. Verwandtschaft
löse sich heute also wieder) von der Vor­stellung

der Blutsfamilie und vom Postu­lat

alleinig heterosexueller Reproduktion.
Ob man diesemAusblick, der weniger

der Inzestthematik als der Definition von
Verwandtschaft gewidmet ist, folgen mag
oder nicht – die moderne auch histori­sche)

Anthropologie hat gezeigt, dass sich
zwar in jeder Kultur Grenzziehungen um
die Familie, um geachtete und geächtete
Beziehungen etablieren, diese Grenzen,
der Ein- und Ausschluss von Personen,
aber variabel sind und vom politischen,
ökonomischen und soziokulturellen Um­feld

mitbestimmt werden. Die hier ver­sammelten

Aufsätze tragen zu dieser Er­kenntnis

bei.
Dass sich die Herausgeberinnen in

ihrer Einleitung weniger um eine Auswer­tung

und Zusammenschau der einzelnen
Beiträge des Bandes bemühen und sich

stattdessen mehr mit den zentralen Erklä­rungsmustern

Freuds und Lévi-Strauss’
auseinander setzen, ist zwar aus Sicht der
Leserinnen und Leser etwas bedauerlich,
aber in diesem ansonsten an Erkenntnis­sen

so reichen Band eine lässliche Sünde,

der getrost der Dispens erteilt werden
kann.

Sophie Ruppel Freiburg i. B./Basel)

CHRISTINE KÜNZE L Hg.)
UNZUCHT – NOTZUCHT –

VER GEWALTI GUN G
DEFINITIONEN UND DEUTUNGEN

SE XUE LLER GEWA LT
VON DER AUF KLÄRUNG BIS HEUTE

CAMPUS FRAN KFURT 2003, 283 S., € 34,90

Bereits der Dreiklang von «Unzucht
– Notzucht – Vergewaltigung» den Chris­tine

Künzel dem von ihr herausgegebenen

Sammelband als Motto mit auf den Weg
gab, deutet die Richtung an, in der die
zwölf Beiträge gehen wollen: Es soll
hier ein historischer Entwicklungspro­zess

nicht nur von rechtsgeschichtlichen
Definitionen sexueller Gewalt von der

Frühen Neuzeit bis heute nachgezeichnet
werden, sondern auch von Konzepten
und Deu­tungsmustern, kurz: der kulturel­len

Kodierung sexueller Gewaltdelikte.
Der mo­derne Terminus «Vergewaltigung»
ist historisch zwar ohne Zweifel der
Nachfolgebegriff für die «Notzucht» – die
übrigens nicht aus «Not» und «Zucht»
zusammengesetzt ist, wie man landläu­fig

annimmt, sondern etymologisch mit
Nö­tigung, also Zwang, und «ziehen»
– hier im Sinne von «rauben» oder
«wegnehmen» – in engem Zusammen­hang

steht und damit den «Frauenraub»

assoziiert, eine noch ältere Variante des
«Notzucht»-Begriffs und eine, die stärker
die Besitzkomponente unterstreicht als

die Kom­ponente des Sexualakts, die im
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Begriff der «Unzucht» unüberhörbar ist.
«Unzucht» war nämlich, so erklärt es die
Herausgeberin einleitend, die gleichzeitig
mit dem Sammelband auch eine thema­tisch

eng verwandte Monografie zur Co­dierung

sexueller Gewalt in Literatur und
Recht vorgelegt hat Christine Künzel,
Ver­gewaltigungslektüren. Zur Codierung
sexueller Gewalt in Literatur und Recht,
Frankfurt 2003), in der frühen Neuzeit
ein Sammelbegriff für verschiedenste
sexuelle Handlungen, vornehmlich aber

für den vorehelichen Geschlechtsverkehr.
Nicht selten wurde in diesem kulturellen
Kontext allerdings die Schwelle zwischen
«Notzucht» und «Unzucht» überschrit­ten,

das heisst durch die frühneuzeitliche
Recht­sprechung wurde nicht selten eine
Vergewaltigung zum sexuellen) Akt der
«Unzucht» umdefiniert, wodurch Täter
und Opfer gleichermassen der öffent­li­chen

Ächtung und Bestrafung unterwor­fen

wurden. Die Kombination der drei
Begriffe soll insofern letztlich die Grau­zone

umreissen, die im Feld der sexuellen
Gewalt zwischen dem konsensuellen)
Sexualakt einerseits und der Gewalt­för­migkeit

der Tat andererseits liegt. Nicht
zuletzt soll dadurch eine Reflexion über
geschlechtsrollenspezifische Dimensionen
des Delikts und seiner gesellschaftlichen
und gerichtlichen Codierungen eröffnet
werden.

Die historische Dimension des Ban­des

ist von vorrangigem Interesse. In der
vorzüglichen Einleitung unterstreicht die
Herausgeberin vor allem Kontinuitätsli­nien,

ohne dabei die bedeutenden Wand­lungsprozesse,

die gerade bezüglich der

Be- und Verurteilung sexueller Gewalt in
den letzten drei Jahrhunderten zu beob­achten

sind, völlig ausser Acht zu lassen.
Dabei springen zunächst die Brüche und
Veränderungen insbesondere in der juris­tischen

Definition des Delikts wie auch
in der soziokulturellen Bedeutung der Tat
für Täter und Opfer ins Auge. So macht

sich die allgemeine Entkriminalisierung
vor- und ausserehelicher Sexualität bis
hin zur Homosexualität) gerade in diesem
Feld seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
verstärkt bemerkbar. Auch verschiebt sich
die Deliktdefinition von der «Ehrverlet­zung

» hin zur «Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung» Dies wird nicht al­lein

an der juristischen Begrifflichkeit
greifbar, über die neben Ilse Reiter Zur
Geschichte des Vergewaltigungsdeliktes
unter besonderer Berücksichtigung der
österreichischen Rechtsentwicklung) auch
Elisabeth Holzleithner Von der Notzucht
zur Vergewaltigung. Paradigmenwechsel
im österreichischen Strafrechtsdiskurs)
und Monika Frommel Die Reform der
Se­xualdelikte 1997/89. Eine Bilanz)
schrei­ben. Auch in den Beiträgen, die
sich eher mit der Gerichtspraxis und den
lite­rarischen und publizistischen Dis­kursen

über Vergewaltigung befassen,
lässt sich ein paradigmatischer Wechsel
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts nicht
über­sehen.

Doch werden daneben tief verwur­zelte

kulturelle Deutungsmuster sichtbar,
die auf Kontinuitäten in der gesellschaft­lichen

Wahrnehmung und Beurteilung
hinweisen, und dies insbesondere bezüg­lich

der geschlechtsspezifischen Hand­lungsweisen

und Rollenvorstellungen,
die gerade bei dem häufig ohne Zeugen
vollzogenen sexuellen Gewaltakt von
besonderer Bedeutung sind. Insbesondere
lassen sich Kontinuitäten im Hinblick auf
eine traditionelle Übernahme der Täter­perspektive

durch das Gericht feststellen,
die als «Verdoppelung des männlichen
Blicks» S. Weigel) beschrieben werden
kann. Dies wird in praktisch allen hier
versammelten Beiträgen deutlich, welche
die Gerichtspraxis fokussieren: Neben
Maren Lorenz, die das Delikt der «Noth­zucht

» im gerichtsmedizinischen Diskurs
des 18. Jahrhunderts beleuchtet, sind das

die Beiträge von Claudia Töngi über
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gewalthafte Sexualität in Fallbeispielen
aus dem Kanton Uri), Tanja Hommen
über kulturelle Deutungsmuster sexu­eller

Gewalt in Deutschland seit dem
Kaiserreich), Brigitte Kerchner über ein
Gerichtsverfahren während der Weimarer
Republik) und schliesslich Christine Kün­zel

und Birgit Menzel, die entsprechende
Prozesse in der modernen Bundesrepublik
analysieren.

Gleichzeitig lassen sich hier aber auch
Spuren des Konzepts des Frauen-)Raubs

von der Antike bis in die modernen
Straf­gesetzbücher hinein verfolgen, wie
am resümierenden Beitrag von Monika
From­mel sichtbar wird. Auch der Topos
der weiblichen) «Geschlechtsehre» ist
nicht gänzlich aus der Diskussion ver­schwunden,

wenn er heute auch nicht
mehr so explizit in das Gerichtsgesche­hen

hineinwirkt wie dies in der frühen
Neuzeit re­gel­mässig der Fall war, wo der
«gute Ruf» oder «Leumund» einer Frau
kons­titutiv war dafür, ihr «Geschlecht­sehre

» zuzusprechen und damit den Akt
der Ver­- gewaltigung überhaupt als einen
solchen «erkennbar» zu machen und den
Ver­ge­waltiger vor Gericht zu stellen.
Prostituierte, also Frauen mit «schlechtem
Ruf» hatten keine solche Geschlechtsehre
mehr) und konnten insofern bis weit ins

19. Jahrhundert hinein gar nicht «genot­züchtigt

» werden beziehungsweise
Vergewaltigung von Prostituierten war,
ähnlich wie die Vergewaltigung von Ehe­frauen

durch ihre Männer, nicht strafbar).
Einige Beiträge machen deutlich, dass

nicht nur Frauen Opfer männlicher) se­xueller

Gewalt waren. Doch umgibt die
Vergewaltigung von Knaben und Män­nern

durch Männer von alters her ein
noch viel dichteres Schweigen und eine
noch stärkere gesellschaftliche Diskri­minierung

der Opfer. Sabine Kerchner
spricht im Zusammenhang ihres Beitrags
über einen Prozess wegen Kindesmiss­brauch

und Knabenschändung während

der Weimarer Republik geradezu von
«Strategien des Verschweigens» und
des «Nichtwissens» der männlichen Op­ferrolle

und -perspektive: Erstens war
schon die historische Konstruktion der
Tat­bestände des sexuellen Missbrauchs
beziehungsweise der Vergewaltigung
trad­itionell an der weiblichen Opferrol­le

orientiert «Frauenraub» – und der
Kin­desmissbrauch wurde lange Zeit im
wesentlichen als Missbrauch von Mäd­chen

konnotiert. Zweitens wurde die
Dethema­tisierung von entsprechenden
Fällen vor Gericht und in der Öffentlich­keit

durch die prekäre Argumentation
der liberalen Rechtspolitik gestützt, die
sich insbesondere gegen staatliche Re­pressionen

gegenüber Homosexuellen
wandte und da­- durch Fälle von Kna­benmissbrauch

verharmloste. Drittens
schliesslich wurde die Dethematisierung
durch das Zusammenspiel der Gerichts­experten

gefördert, die im wesentlichen
die Perspektive des er­wachsenen) Täters
beziehungsweise An­geklagten stützten,
da sie die Aussagen von «unmündigen»

Kindern als unglaubwürdig empfanden,
wie überhaupt, so Kerchner, die Masse
von Zeugen- und Gutachteraussagen
und öffentlichen Äus­serungen zu diesem
spezifischen Fall we­nig zur Erhellung der

körperlichen und sexuellen Grenzüber­schreitungen

beitrug, als sie vielmehr
«öffentlich zerredete» Letztlich erhellt
aber auch ihre Darstellung jene in der

feministischen Forschung schon länger
etablierte These, dass sexuelle Gewalt
letztlich wenig mit Sexualität, aber viel
mit «Gewalt» im doppelten Wortsinn von
Machtanspruch potestas) und dessen

gewaltsamer Durchsetzung violentia) zu
tun hat.

Insgesamt werfen die Beiträge ein
höchst differenziertes, aber in der Ten­denz

doch sehr klares Bild auf die straf­rechtlichen

Entwicklungen ebenso wie
auf die öffentlichen Debatten rund um
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die sexuelle Gewalt. Dabei stellen die
meis­ten Beiträge darüber hinaus auch
höchst anregende Beispiele für trans- und
interdisziplinäre Herangehensweisen dar,

insbesondere dort, wo sich rechts)histo­rische,

diskursanalytische und literatur­wissenschaftliche

Verfahren gleichsam
«kreuzen» Hier erweist sich, wie
fruchtbar der linguistic turn gerade auch
in diesem «klassischen» Feld feministi­scher

Politik wie aber auch kulturwissen­schaft­licher

Geschlechterforschung zur
Anwendung gebracht werden kann.
Vor allem durch dieses «Kreuzen der

Methoden» und die daraus entstehende
Multiper­spektive gelingt es den Autorin­nen,

dem zentralen Anliegen des Bandes

erfolgreich nachzukommen, «zu zeigen,

in welchem Masse das Zusammenwirken
verschiedener kultureller Diskurse im
Vergewaltigungsdiskurs zu bestimmten
Hierarchien, Verdrängungen und einer
Mythenbildung führt, die oftmals von
rechtlichen Entwicklungen abgekoppelt
sind, diesen geradezu zuwiderlaufen und
sich diesen gegenüber zuweilen sogar

über Jahrhunderte hinweg als resistent
erweisen» 15)

Claudia Opitz, Freiburg/Basel)
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